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Erwagungsgrund 143 - Gerichtliche Rechtsbehelfe

1 Jede naturliche oder juristische Person hat das Recht, unter den in Artikel 263 AEUV genannten
Voraussetzungen beim Gerichtshof eine Klage auf Nichtigerklarung eines Beschlusses des
Ausschusses zu erheben. 2 Als Adressaten solcher Beschlisse missen die betroffenen
Aufsichtsbehorden, die diese Beschlisse anfechten mochten, binnen zwei Monaten nach deren
Ubermittlung gemaR Artikel 263 AEUV Klage erheben. 3 Sofern Beschliisse des Ausschusses einen
Verantwortlichen, einen Auftragsverarbeiter oder den Beschwerdeflhrer unmittelbar und individuell
betreffen, so kdnnen diese Personen binnen zwei Monaten nach Veroffentlichung der betreffenden
Beschlisse auf der Website des Ausschusses im Einklang mit Artikel 263 AEUV eine Klage auf
Nichtigerklarung erheben. 4 Unbeschadet dieses Rechts nach Artikel 263 AEUV sollte jede naturliche
oder juristische Person das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf bei dem
zustandigen einzelstaatlichen Gericht gegen einen Beschluss einer Aufsichtsbehérde haben, der
gegenuber dieser Person Rechtswirkungen entfaltet. 5 Ein derartiger Beschluss betrifft insbesondere
die Ausubung von Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen durch die
Aufsichtsbehoérde oder die Ablehnung oder Abweisung von Beschwerden. 6 Das Recht auf einen
wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf umfasst jedoch nicht rechtlich nicht bindende Mafnahmen der
Aufsichtsbehdrden wie von ihr abgegebene Stellungnahmen oder Empfehlungen. 7 Verfahren gegen
eine Aufsichtsbehdrde sollten bei den Gerichten des Mitgliedstaats angestrengt werden, in dem die
Aufsichtsbehodrde ihren Sitz hat, und sollten im Einklang mit dem Verfahrensrecht dieses
Mitgliedstaats durchgefihrt werden. 8 Diese Gerichte sollten eine uneingeschrankte Zustandigkeit
besitzen, was die Zustandigkeit, samtliche flr den bei ihnen anhangigen Rechtsstreit malkgebliche
Sach- und Rechtsfragen zu prifen, einschlieSt. 9Wurde eine Beschwerde von einer Aufsichtsbehdrde
abgelehnt oder abgewiesen, kann der Beschwerdeflhrer Klage bei den Gerichten desselben
Mitgliedstaats erheben.

1 Im Zusammenhang mit gerichtlichen Rechtsbehelfen in Bezug auf die Anwendung dieser
Verordnung konnen einzelstaatliche Gerichte, die eine Entscheidung Uber diese Frage fur erforderlich
halten, um ihr Urteil erlassen zu kénnen, bzw. missen einzelstaatliche Gerichte in den Fallen nach
Artikel 267 AEUV den Gerichtshof um eine Vorabentscheidung zur Auslegung des Unionsrechts - das
auch diese Verordnung einschlieBt - ersuchen. 2 Wird dartber hinaus der Beschluss einer
Aufsichtsbehdrde zur Umsetzung eines Beschlusses des Ausschusses vor einem einzelstaatlichen
Gericht angefochten und wird die Gultigkeit des Beschlusses des Ausschusses in Frage gestellt, so hat
dieses einzelstaatliche Gericht nicht die Befugnis, den Beschluss des Ausschusses fur nichtig zu
erklaren, sondern es muss im Einklang mit Artikel 267 AEUV in der Auslegung des Gerichtshofs den
Gerichtshof mit der Frage der Gultigkeit befassen, wenn es den Beschluss fur nichtig halt. 3 Allerdings
darf ein einzelstaatliches Gericht den Gerichtshof nicht auf Anfrage einer naturlichen oder juristischen
Person mit Fragen der Gultigkeit des Beschlusses des Ausschusses befassen, wenn diese Person
Gelegenheit hatte, eine Klage auf Nichtigerklarung dieses Beschlusses zu erheben - insbesondere
wenn sie unmittelbar und individuell von dem Beschluss betroffen war -, diese Gelegenheit jedoch
nicht innerhalb der Frist gemaR Artikel 263 AEUV genutzt hat.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgrl43 Gedruckt 05.07.2026 21:57


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr142
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr144

ErwGr

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

Seite 2 /2



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 143 - Gerichtliche Rechtsbehelfe



